
Extended Coverage - böswillige Beschädigung inkl. Graffiti - EC3005.22

1. Versicherte Gefahren

In Erweiterung bzw. Klarstellung von/zu Art. 1 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Bedingungen für die Versicherung zusätzlicher Gefahren zur Sachversicherung (AECB) gelten
versichert:

1.1. Böswillige Beschädigung
Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche Beschädigung oder Zerstörung von
versicherten Gebäuden sowie Gebäudebestandteilen (EC3001.22).  

In Erweiterung von Art. 1 der AECB erstreckt sich die Versicherung nicht auf Schäden, die
verursacht werden von
- fremden Personen, deren Aufenthalt vom Versicherungsnehmer, seinen Bewohnern oder Mietern
gestattet wurde.

1.2. Schäden durch Graffiti
Als Schäden durch Graffito gelten auf Wänden, Mauern, Fassaden der versicherten Gebäude und
Gebäudebestandteile (EC3001.22) mit Farbspray gesprühte oder gemalte Parolen, Figuren und
Bilder.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die verursacht werden von
- dem Versicherungsnehmer selbst oder
- Betriebsangehörigen oder
- fremden im Betrieb tätigen Personen oder
- Bewohnern oder Mietern der versicherten Gebäude oder
- fremden Personen, deren Aufenthalt vom Versicherungsnehmer, seinen Bewohnern oder Mietern
gestattet wurde.

2. Versicherte Schäden

In Erweiterung bzw. Ergänzung von/zu Art. 1 Pkt. 2 der dem Vertrag zugrunde liegenden
Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung zusätzlicher Gefahren zur Sachversicherung
(AECB) sind Sachschäden die an den in der Polizze bezeichneten Gebäuden am Versicherungsort
durch
2.1. Schadenereignisse gem. Art. 1 Pkt. 2 der AECB eintreten,
2.2. Aufbringen von Graffito/Graffiti eintreten (Schadenereignis)
versichert.

3. Versicherte Kosten

In Klarstellung zu Art. 3, Pkt. 2 der AECB gelten bei aufgebrachtem Graffito die Kosten der
Reinigung und oder des Übermalens der betroffenen Gebäudestelle als versichert.

4. Versicherungssumme auf erstes Risiko

Die in der Polizze ausgewiesene Erstrisikosumme stellt die Obergrenze der Entschädigung für
Schäden an den versicherten Gebäuden und versicherten Kosten je Schadenfall dar.

Sind im Versicherungsvertrag mehrere, eine wirtschaftliche Einheit bildende, versicherte Sachen
oder Risikoorte zusammengefasst, steht die auf der Polizze angeführte Erstrisikosumme -
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist - pro Versicherungsort zur Verfügung.

5. Selbstbehalt

Die ermittelten Entschädigungen werden je Schadenereignis um die vereinbarte Selbstbeteiligung
gekürzt.
 

6. Was ist nicht versichert?

Sachschäden gem. Pkt. 2 an Rohbauten, in Bau befindlichen Objekten und Objekten an denen
zum Zeitpunkt des Schadens umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

7. Gültigkeit der AECB

Auf die Obliegenheit der Schadenmeldepflicht gemäß Artikel 7 der AECB wird im Besonderen
verwiesen. Schäden aufgrund von böswilliger Beschädigung, Vandalismus und Graffiti sind dabei
unverzüglich bei der Sicherheitsbehörde anzuzeigen. 
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